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1. AUSGANGSU\GE

1,1 AUFGABENSTELLUNG

Die Gemeinde Hohenrain möchtedie Parzellen 1267 und 1652 im Rahmen der Ortspla-

nungsrevision in die «Kernzone 3» einzonen, respektive die bereits eingezonten Teile der

Parzelle 1267 der Kernzone 3 zuweisen. In diesem Zusammenhang wird eine raumplaneri-

sche Interessenabwägung gewünscht, welche die Auswirkungen auf Raum und Umwelt

aufzeigt. Der Fokus liegt dabei primärauf der noch unüberbauten Parzelle 1267.

Abb. rechtsgültigerZonenplan Gemeinde

Hohenrain: Ausschnitt Parz. 1267und 1652

Abb. Stand öffentlicheAuflage, Zonenplan

Gemeinde Hohenrain: Ausschnitt Parz. 1267 und

1652

Interessenabwägung Einzonung Parzelle 1267 und 1652, Gemeinde Hohenrain - Bericht I 13. Oktober 2022



II
1.2 PERIMETER UND ECKDATEN PROJEKTIDEE

Perimeter/ Einzonungsfläche

Die Einzonungsflächebeträgt 7'152 m2 - Parzellen 1267 und 1652 - und liegt im Ortsteil

Hohenrain von der Gemeinde Hohenrain.

Abb. Parzelle 1267 (Quelle: Geoportal Kanton Luzern, 29.08.2022)

Parzelle GB Nr. Eigentümerschaft Fläche

1267 Staat Luzern, Stadthofstrasse 4, 6002 Luzern 6'533 m2

1652 Staat Luzern, Stadthofstrasse 4, 6002 Luzern

Gesamtfläche

619 m;

7'152 m2
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Eckdaten der Projektidee

Als Projektidee wird fürdie Parzelle 1267 die Realisierung von rund 35 Wohnungen ange-

nommen. Die nachfolgende Planung (Studienauftrag, Wettbewerb o. ä.) sowie die Markt-

entwicklung werden die Anzahl Wohnungen und der Wohnungsmix präzisieren.

Folgende Projekte Eckdaten bilden die Grundlage fürdie nachfolgenden Interessenabwä-

gung:

Einzonungsfiäche:

Anzahl Wohnungen:

Wohnungsmix:

6'533m2(Parzelle 1267)

35

5 x 5 1/2 Zimmerwohnungen

12 x 4 1/2 Zimmerwohnungen

12 x 3 1/2 Zimmerwohnungen

6 x 2 1/2 Zimmerwohnungen

Terminplan: 2023: Einzonung der Parzellen 1 267 und 1652

bis 2026: Erarbeitung Gestaltungsplan, evtl. qualitätssicherndes
Variantenverfahren

2027: Realisierung der Bauten Etappe 1

ab 2028: Bezug Etappe 1 : 20 Wohnungen

2031: Realisierung der Bauten Etappe 2

ab 2032: Bezug Etappe 2: 15 Wohnungen

Bewohner:

1. Etappe: 2028 Bezug: 68 Einwohner

2. Etappe: 2032 Bezug: 52 Einwohner

Verkehrsaufkommen:

Kinderzunahme:

105 bis 140 Fahren pro Tag (3 bis 4 Fahrten pro Wohnung)

Zuzug: 28 Kinder (0.80 Kinder pro Wohnung)

Geburten: 17 Kinder (1 Kind pro Familienwohnung)

Interessenabwägung Einzonung Parzelle 1267 und 1652, Gemeinde Hohenrain - Bericht | 13. Oktober 2022



2. BETRACHTUNGSFELDER

2.1 EINLEITUNG

Die Einzonung bzw. die Uberbauung wird folgend pro Betrachtungsfeld im Fazit beurteilt.

Dabei werden die Auswirkungen aus Sicht der Gemeinde beurteilt.

++ sehr positiv fürdie Gemeinde

+ positiv fürdie Gemeinde

o weder positiv noch negativ fürdie Gemeinde

negativ fürdie Gemeinde

sehr negativ fürdie Gemeinde

2.2 INFRASTRUKTUREN

2.2.1 GROBERSCHLIESSUNG

Ausgangslage

Das Grundstück ist von der Dorfstrasse und Unterdorfstrasse umgeben, welche beide im

Eigentum der Gemeinde sind.

Analyse

Aufgrund der 35 Wohnungen ist mit ca. 140 zusätzlichen Fahrten pro Tag (4 Fahrten pro
Wohnung) zu rechnen. Ein Ausbau der Dorf- und Unterdorfstrasse ist aufgrund der Uber-

bauung auf der Parzelle 1 267 nicht notwendig.

Fazit

Aufgrund der Bautätigkeit ist kein Ausbau der Gemeinde-/Kantonsstrassen notwendig.

Das Betrachtungsfeld fliesst weder positiv noch negativ in die Interessenabwägungein (o).

2.2.2 FEINERSCHLIESSUNG

Ausgangslage

Die Feinerschliessung ist Aufgabe des Grundeigentümers. Für die Gemeinde entstehen

keine Kosten.

Fazit

Das Betrachtungsfeld fliesst weder positiv noch negativ in die Interessenabwägungein (o).
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2.2,3 PRIMARSCHU^\NLAGE

Ausgangslage

Die bestehenden Primarschulanlagen sind ausgelastet. Zusätzliche Klassen würdeneinen

Ausbau der Schulanlage zur Folge haben.

Quelle: Einwohnergemeinde Hohenrain, September 2022

In den 6 Schuljahrgängenvor der Primarschule (Alter O bis 6 Jahre) wohnen 152 Kinder in

der Gemeinde Hohenrain.

In den 6 Schulj'ahrgängen der Primarschule (Alter 6 bis 12 Jahre) gibt es gemäss Einwoh-

nerkontrolle 167 Kinder, die in der Gemeinde Hohenrain wohnhaft sind (Abweichungen zu

den effektiven Primarschulzahlen möglich).

Analyse (Schülerprognoseganzes Gemeindegebiet)

Der Schülerprognoseliegen die folgenden Grundlagedaten / Parameter zu Grunde:

Kinder nach Schuljahrgang

Bautätigkeitsprognose:

Aufgrund Projekt Parz. 1267: 2028: 20 Wohnungen / 2031: 15 Wohnungen

Weitere Bautätigkeit in der Gemeinde: 4 Wohnungen pro Jahr

Generationenwechsel in best. Wohnungen: 2 Wohnungen pro Jahr

Annahme hoher Kinderanteil (0.8 Kinder pro Wohnung)

Bautätigkeit2017 bis 2021 : 9 Wohnungen pro Jahr

Geburten

23 Geburten pro Jahr (Durchschnitt der letzten 5 Jahre)

JährlichesGeburtenwachstum +1 % (aufgrund Bevölkerungszunahme)

1. Kindergartenjahr: 20 %; repetierende 20 %
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Schuljahrgänge ! Anzahl Kinder wohnhaft in der Gemeinde h-lohenrain
1 (Stand 30.09.2022)

1.8.2021-31.7.2022 | 21
1.8.2020-31.7.2021 i 26
1.8.2019-31. 7.2020 25
1.8.2018-31.7.2019 21
1.8.2017-31. 7.2018 26
1.8.2016-31.7.2017 | 33
1.8.2015-31.7.2016 | 31
1.8.2014-31.7.2015 20
1.8.2013-31. 7.2014 29
1.8.2012-31.7.2013 32
1.8.2011-31.7.2012 27
1. 11.2010-31.7.2011 28



Prognose Kindergartenkinder (ganzes Gemeindegebiet):

Prognose Anzahl Kindergartenkinder
in der Gemeinde Hohenrain

202y 2023/ 2024/ 2025/ 20;e/ 2027/ 2028/ 2029/ 2030/ 20J)/ 2032/ 2033/
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 203) 2032 2033 S034

sPrognose Anzahl Kindergartenkinder
in der Gemeinde Hohenrain

In Zukunft wird es in der Gemeinde h-lohenrain zwischen 35 und 40 Kindergartenkinder ge-
ben.

Prognose Primarschule

Prognose Anzahl Primarschüler
in der Gemeinde Hohenrain

2022/ 20?3/ 2024/ 2025/ 2026/ 2027/ ?028/ 2029/ ;030/ 2031/ ?03?/ 2033/
2023 2024 2025 2028 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

•Total SchülerPSinderGemehdeHohenrain

In Zukunft wird es in der Gemeinde Hohenrain zwischen 1 50 und 160 Primarschülergeben.

Prognose ohne Bautätigkeit: Auf der Grundlage des Geburtendurchschnitts der letzten 5

Jahre (23 Geburten pro Jahr) und ohne Bautätigkeit ist damit zu rechnen, dass die Anzahl

Schülervon ca. 170 im Schuljahr 2022/2023 auf ca. 135 Schüler(2032/2033) sinkt.

Fazit

Die Kindergarten- und Schülerprognosezeigt, dass trotz der Bautätigkeitauf der Parzelle

1267 und im übrigenGemeindegebiet die Anzahl Kinder und Schüler leicht sinkt.

Ohne Bautätigkeitund Geburtenwachstum würdedie Anzahl Schülerbis ins Jahr 2033 um

ca. 20 % sinken.

Aufgrund dieser Prognose bzw. Schülerentwicklung ist kein Ausbau der Schulanlage kurz-

bis mittelfristig notwendig (Vorbehalt: Schulausbau aufgrund pädagogischerAnforderun-

gen; Attraktivitätssteigerungder Schule u. a. fürPersonalgewinnung).

Die Kinder aus Ottenhusen besuchen aktuell die Schule ausserhalb der Gemeinde in Ballwil.

Bei einem allfälligen zukünftigen Schulbesuch der Kinder aus Ottenhusen in Hohenrain,
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könnteder Ausbau der Schulanlage durch die Bautätigkeit auf der Parzelle 1267 jedoch
eher notwendig werden. Im Gegenzug würdendie Kosten fürden Schulbesuch in der Ge-

meinde Ballwil entfallen.

Dieses Betrachtungsfeld fliesst deshalb vorsichtshalber negativ in die Interessenabwägung

ei n (-).

2.2,4 KANALISATION

Fazit

GemässGEP-lngenieur (w+p Bauingenieure AG) müssenKanalisationshauptleitungen auf-

grund der Uberbauung in dieser Grössenordnungnicht ausgebaut werden. Die zusätzlichen

Gebühreneinnahmenwirken sich im Gegenzug jedoch positiv aus.

Das Betrachtungsfeld fliesst positiv in die Interessenabwägungein (+).

2,2.5 WASSERVERSORGUNG

Ausgangslage

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hohenrain ist im Besitz des Kantons Luzern.

Fazit

Da die Wasserversorgung im Besitz des Kantons Luzern ist, entstehen aufgrund der Bau-

tätigkeitkeine Kosten fürdie Gemeinde.

Das Betrachtungsfeld fliesst weder positiv noch negativ in die Interessenabwägungein (o).

2.2.6 FEUERWEHR

Ausgangslage

Die Feuerwehr Hohenrain ist eine eigenständigeFeuerwehr der Grössenklasse2 und fürdie

Gemeinde Hohenrain zuständig. Mit den Feuerwehren Hochdorf und Römerswil wird eine

enge Zusammenarbeit gepflegt.

Fazit

Aufgrund der zusätzlichen 120 Einwohner ist es denkbar, dass sich einige Bewohner bei

der Feuerwehr engagieren. Ein Ausbau der Feuerwehr ausschliesslich aufgrund der zusätz-

lichen 35 Wohnungen ist nicht notwendig.

Das Betrachtungsfeld fliesst positiv in die Interessenabwägungein (+).
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2,3 UMWELT/SICHERHEIT

2.3.1 U\RM

Ausgangslage

Die Uberbauung der Parzelle 1267 führt zu zusätzlichem motorisiertem Individualverkehr

(MIV).

Analyse

Es ist anzunehmen, dass der MIV vor allem Richtung h-lochdorf / Luzern fährt. Die zusätzli-

chen Fahrten bedeuten nicht ausschliesslich, aber insbesondere fürdie Parzellen entlang

der Unterdorf-, Hohenrain- und Ballwilstrasse (Parzellen 704, 1253, 646,1522, 1556,650,

1652,623,1658,645, 937) eine Zunahme der Lärmbelastung.

A^--^^a^a^i%^?^i^fcjll®F-i.j.

Abb. Parzellen mit der grösstenZunahme der Lärmbelastung (grün)

Fazit

Im Umfeld der Parzelle ist aufgrund des Verkehrszunahme mit einer Zunahme der Lärmbe-

lastung zu rechnen.

Dieses Betrachtungsfeld fliesst negativ in die Interessenabwägungein (-).
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2.3,2 VERKEHRSSICHERHEIT (SCHULWEG)

Ausgangslage

Der Schulweg, welcher exklusiv fürFussgängerausgestaltet ist, führtentlang der Parzelle

1267.

Analyse

Aufgrund der Erschliessung ab Dorf- und / oder Unterdorfstrasse ist der Schulweg nur für

vereinzelte Parzellen durch den Mehrverkehr betroffen. Der Schulweg entlang der nördli-

chen Parzellengrenze ist zu erhalten. Während der Bauphase muss auf diesen Fussweg

besonders Rücksichtgenommen werden. Es gilt die nötigenVorsichtsmassnahmen zu tref-

fen.

WWSI

Abb. Schulweg (gelb) entlang der Parzelle 1267.

Fazit

Der Mehrverkehr von rund 105 bis 140 Fahri:en pro Tag, der aufgrund der Uberbauung auf

der Parzelle 1267 anfällt, beeinträchtigtnur den Schulweg von einigen, wenigen Parzellen.

Das Betrachtungsfeld fliesst weder positiv noch negativ in die Interessenabwägungein (o).
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2.3.3 OFFENTLICHERVERKEHR

Ausgangslage

Direkt angrenzend an die Parzelle 1267 befindet sich die OV-Haltestelle hlohenrain Kreuz.

Der Bus Nr. 101 fährtdie Route ^lochdorf- Hohenrain - Hochdorf zu den Hauptverkehrs-

zeiten im hlalbstundentakt.

Analyse

Die Parzelle 1267 verfügt somit übereine Grunderschliessung durch den 0V. Durch die

zusätzlichen Einwohner kann sich der Modalsplit der Gemeinde zu Gunsten des 0V verän-

dern. Weiter ist eine höhereAuslastung der Busse anzunehmen, was eine Frequenzerhö-

hung zur Folge haben kann.

Abb. Haltestelle Kreuz angrenzend an die Parzelle 1267.

Fazit

Mit der Bushaltestelle 'vor der h-laustüre' kann erwartet werden, dass der öffentlicheVerkehr

(Bus) von den Bewohnern der Parzelle 1267 genutzt wird.

Das Betrachtungsfeld fliesst positiv in die Interessenabwägungein (+).
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2.4 FINANZEN

2.4.1 STEUEREINNAHMEN

Ausgangslage

Basierend auf den Gemeindesteuern von 2020 beträgtder durchschnittliche Steuerertrag

von natürlichen Personen pro Haushalt ca. CHF 7'100.-.

Analyse

Fürdiese Schätzung wird vorsichtshalber ein durchschnittlicher Steuerertrag von natürli-

chen Personen von CHF 6'800.- pro Haushalt angenommen. Für35 Wohnungen ergibt

dies ein Betrag von CHF 238'OOQ.- pro Jahr.

Fazit

Aufgrund der 35 Wohnungen kann mit den folgenden Steuereinnahmen gerechnet werden:

2025 bis 2040: 2.448 Mio.

(20 Wohnungen x 6'800.- x 12 Jahre)

(15 Wohnungen x 6'800.- x 8 Jahre)

2040 bis 2055: 3.57Mio.

(35 Wohnungen x 6'800.- x 15 Jahre)

Das Betrachtungsfeld fliesst sehr positiv in die Interessenabwägungein (++).

2.4.2 GEMEINDEVERWALTUNG UND WERKDIENST

Ausgangslage

Der Aufwand der Gemeinde erhöht sich grundsätzlich durch zusätzliche Einwohner. Wie

hoch der zusätzlicheAufwand ausfällt, hängtdabei von vielen verschiedenen Faktoren ab,

die nicht vorausgesehen werden können.

Analyse

Der zusätzlicheAufwand fürdie Gemeindeverwaltung und den Werkdienst wird aufgrund

des erwarteten Bevölkerungswachstums (Annahme ca. 5 %) auf CHF 25'000.- pro Jahr

geschätzt.

Fazit

Das Betrachtungsfeld fliesst negativ in die Interessenabwägungein (-).

2.4.3 PFLEGEFINANZIERUNG

Ausgangslage

Es ist anzunehmen, dass die Gemeinde durch die Uberbauung der Parzelle 1267 langfristig

mit mehr älterenMenschen rechnen muss und somit die Pflegekosten steigen.
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Analyse

Aufgrund des erwarteten Bevölkerungswachstums(Annahme ca. 5 %) werden die zusätz-

lichen Kosten der ambulanten und stationären Langzeitpflege auf ChlF 30'OQO.- pro Jahr

geschätzt.

Fazit

Das Betrachtungsfeld fliesst negativ in die Interessenabwägungein (-).

2.4.4 MEHRWERTABGABE

Ausgangslage

In der Regel muss bei Einzonungen der Grundeigentümer20 % des Mehrwertes in einen

kantonalen Fonds einzahlen. Davon stehen der Gemeinde bei Einzonungen 5 % des Abga-

bebetrags als pauschale Entschädigung fürihren Veranlagungs- und Bezugsaufwand zu.

Die Verwalterin des Fonds ist der Kanton Luzern, BUDW. Da das Grundstückim Besitz des

Kantons Luzern ist, entfälltdie Mehrwertabgabe sowie auch den Abgabebetrag an die Ge-

meinde, da auch kein Aufwand fürdie Veranlagung bzw. den Bezugsaufwand anfällt.

Fazit

Die Gemeinde hat weder Aufwand noch Ertrag betreffend Mehrwertabgabe fürdie Einzo-

nung.

Das Betrachtungsfeld fliesst weder positiv noch negativ in die Interessenabwägungein (o).

2.4,5 GRUNDSTUCKSGEWINNSTEUER

Ausgangslage

Der Kanton als Eigentümer der betroffenen Parzellen ist nicht grundstückgewinnsteuer-

pflichtig. Grundstückgewinnsteuereinnahmen fallen somit also erst an, wenn es zu einem

Weiterverkauf durch eine Privatperson kommt.

Fazit

Es kann damit gerechnet werden, dass in Zukunft mittel- bis langfristig durch Weiterverkäufe

Grundstücksgewinnsteuernanfallen.

Das Betrachtungsfeld fliesst positiv in die Interessenabwägungein (+).

2.4.6 HANDÄNDERUNGSSTEUER

Ausgangslage

Die Handänderungssteuerbeträgt 1.5 Prozent des Handänderungswertes, wobei 30 Pro-

zent des Steuerertrags der Gemeinde zustehen. Steuerpflichtig ist der Erwerber. Sofern es
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IM
sich dabei nicht um eine staatliche oder gemeinnützigeInstitution handelt, ist davon auszu-

gehen, dass durch dieVeräusserungderWohnbauten fürdieGemeinde ein entsprechender

Steuerertrag anfällt.

Fazit

Geht man beispielsweise von einem handänderungssteuerpflichtigenGesamtbetrag von 30

Mio. aus würdeder Gemeinde einen Steuerertrag von CHF 135'OOQ entstehen.

Das Betrachtungsfeld fliesst positiv in die Interessenabwägungein (+).

2.4,7 SCHULBETRIEB

Ausgangslage

Aufgrund der Schülerprognoseist auf Stufe Primarschule nicht mit zusätzlichenKlassen zu

rechen.

Auf Stufe Sekundarschule kostet ein Schüler rund 20'000.- pro Schuljahr (Kantonaler
Durchschnitt Schuljahr 2018, Kosten pro Sekundarschüler: 19711.-)

Analyse

In der Annahme, dass in den 35 Wohnungen insgesamt rund 45 Kinder wohnen werden,

ergibt sich fürdie Sekundarschule die folgende Kostenrechnung (Annahme 85 % Sekun-

darschule / 15 % Kantonsschule; Besuch 3 Jahre Sekundarschule; verteilt auf 1 5 Jahre):

Ausgabe fürSekundarschule während 1 5 Jahren: 153'000.- pro Jahr

(45 Kinder x 85 % Sekundarschule x 3 Jahre Sekundarschule x 20'000.- pro Schülerund

Schuljahr: 15Jahre)

Fazit

Fürdie Primarschule sind keine zusätzlichenKosten aufgrund der Uberbauung auf der

Parzelle 1267 zu erwarten (Klassenzahlen bleiben stabil).

Die Kosten fürdie Sekundarschüleraufgrund der Uberbauung der Parzelle 1267 betragen

während 15 Jahren rund 150'OOQ.- pro Jahr (Total: 2.3 Mio.). Wie stark spürbarsich diese

Kosten im Vergleich zum gegenwärtigenBudget der Gemeinde auswirken, hängtdavon ab,

wie synchron sich die zusätzlichenSchüleraufgrund der neuen Uberbauung und der prog-
nostizierte generelle Schülerrückgangentwickeln.

Das Betrachtungsfeld fliesst sehr negativ in die Interessenabwägungein (--).
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2.4.8 AUSGELÖSTEINVESTITIONEN

Ausgangslage

Die Bautätigkeitenlösengrosse Investitionen vor Ort aus.

Analyse

Unter Annahme, dass rund 35 Wohnungen an CHF 800'000.- bis I'OOO'OOO.- realisiert

werden, ist mit einem Bauauftrag von total 30 bis 40 Mio. Franken zu rechnen. Durch das

Bauvorhaben werden Investitionen ausgelöst,welche positive Effekte aufdie Wirtschaft ha-

ben, sofern Aufträgelokal und regional vergeben werden.

Fazit

Aufgrund der erwarteten Investitionen von 30 bis 40 Mio. Franken ist zu erwarten, dass,

wenn auch im kleinen Rahmen, Umsatz fürBetriebe von Hohenrain generiert wird.

Das Betrachtungsfeld fliesst positiv in die Interessenabwägungein (+).
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2.5 GESELLSCHAFT

2.5.1 BEVOLKERUNGSWACHSTUM

Ausgangslage

Die Einwohnerzahl ist in der Gemeinde Hohenrain von 1995 bis ins Jahr 2016 von 2'230

Einwohner auf 2'530 angestiegen. Anschliessend ist die Einwohnerzahl bis ins Jahr 2019

auf 2'400 gesunken. Seither ist wieder ein leichter Anstieg der Einwohner feststellbar.

Analyse

Es wird prognostiziert, dass auf der Parzelle 1267 bei der Realisierung von 35 Wohnungen

Wohnraum für120 Einwohner (EW) entstehen kann. Die Parzelle wird in zwei Etappen über-

baut:

1. Etappe: Bis 2027 realisiert, 2028 Bezug (Annahme: 68 EW)

2. Etappe: Bis 2031 realisiert, 2032 Bezug (Annahme: 52 EW)

Zusätzlichwird in der Gemeinde in den nächsten 20 Jahren ein Wachstum von rund 120

Einwohner angenommen (Bauprojekte, Generationenwechsel, Innenentwicklung).

Mittlere Wohnbevölkerung |
Gemeinde Hohenrain 1995-2032 o I
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Mittlere Wohnbevölkerung,Prognose ab 2022 |

Abb. Mittlere Wohnbevölkerung(definitiv bis 2021, ab 2022 prognostiziert)

Mit Realisierung der Parzelle 1267 in zwei Etappen sowie dem weiteren Bevölkerungs-

wachstum werden in der Gemeinde im Jahre 2032 2'604 Personen wohnhaft sein. In 20

Jahren würdensomit die geschätztenBauzonenreserven von 250 Einwohner aufgebraucht

sein.

Fazit

Mit der Einzonung wird der Rückgangder Einwohnerzahl gestoppt und bis ins Jahr 2031

(inkl. Bezug erste Etappe) wird es in der Gemeinde h-lohenrain in etwa gleich viele Einwohner

geben wie im Jahr 2016. Mit dem Bezug der 2. Etappe wird die Einwohnerzahl um ca. 70

Einwohner zunehmen (Jahr 2032). Sowohl ein Rückgang der Einwohnerzahl als auch ein
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starkes Wachstum könnensich erheblich nachteilig auf die Gemeinde auswirken. Ein Ver-

gleich mit anderen Gemeinden zeigt, dass es sich beim prognostizieri:en Wachstum fürHo-

henrain um ein moderates Wachstum handelt (bis ins Jahr 2032: +180 Einwohner; +8 %).

Dieses Betrachtungsfeld fliesst positiv in die Interessenabwägungein (+).

2.5,2 WOHNUNGSANGEBOT

Ausgangslage

Aus heutiger Sicht sind rund 35 Wohnungen verschiedener Grösseauf der Parzelle 1267

angedacht, welche geschätzt 120 Personen Platz bieten würden.

Fazit

Mit der Realisierung dieser Wohnungen wird nicht nur fürZuziehende Wohnraum geschaf-
fen. Es werden auch fürdie einheimische BevölkerungMöglichkeitengeschaffen in der Ge-

meinde wohnhaft zu bleiben. So beispielsweise fürältere Personen, welche im Rahmen

eines Generationenwechsels nach einer Wohnlösunginnerhalb der Gemeinde suchen oder

fürjungeErwachsene.

Dieses Betrachtungsfeld fliesst positiv in die Interessenabwägungein (+).

2.5.3 DORFLEBEN/VEREINE

Ausgangslage

Die Gemeinde verfügtüberein aktives Dorfleben mit rund 50 Vereinen.

Fazit

Sowohl neue Einwohner als auch Einheimische, die durch die Schaffung des zusätzlichen

Wohnraums in der Gemeinde wohnen bleiben, könnenfürdas Dorfleben und die Vereine

eine wertvolle Bereicherung darstellen. Sei es durch ihr direktes Engagement oder durch

den Besuch von Anlässenund Veranstaltungen.

Dieses Betrachtungsfeld fliesst positiv in die Interessenabwägungein (+).
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2,5.4 LEERWOHNUNGEN

Ausgangslage

Entwicklung derAnzahl Leerwohnungen in der Gemeinde h-lohenrain:

Oue/fe; LUSTAT

Analyse

Ein Grossteil dieser Leerwohnungen war nicht auf dem freien Markt, weshalb davon auszu-

gehen ist, dass viele Wohnungen fürden Eigenbedarf verwendet werden. Die Parzelle 1267

wird in zwei Etappen überbaut, um die Anzahl neuer Wohnungen auf dem Markt zeitlich zu

staffeln.

Fazit

Mit den geplanten 35 Wohnungen und deren Etappierung ist nicht zu erwarten, dass der

Leerwohnungsbestand bedeutend ansteigt und die Gemeinde deshalb einen Imageverlust

erleidet.

Das Betrachtungsfeld fliesst weder positiv noch negativ in die Interessenabwägungein (o).
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Jahr Anzahl Wohnungen in der Gemeinde

Hohenrain

Leer-

wohnungen

Leerwohnungs-

quote

2018 997 24 2.42

2019 roi3 21 2.11

2020 1'026 20 1.97

2021 1'026 25 2.44

2022 1'031 (Annahme) 23 2.23



3. ZUSAMMENFASSUNG UND
GESAMTFAZIT

Beurteilung der Betrachtungsfelder

++ sehr positiv fürdie Gemeinde

+ positiv fürdie Gemeinde

o weder positiv noch negativ fürdie Gemeinde

negativ fürdie Gemeinde

sehr negativ fürdie Gemeinde ^

Interessenabwägung Einzonung Parzelle 1267 und 1652, Gemeinde hlohenrain - Bericht I 13, Oktober 2022 21

Betrachtungsfelder ++ + o

Infrastrukturen

Groberschliessung o

Feinerschliessung o

Primarschulanlage

Kanalisation +
Wasserversorgung o

Feuerwehr +
Umwelt / Sicherheit

Lärm

Verkehrssicherheit (Schulweg) o

Offentlicher Verkehr +
Finanzen

Steuereinnahmen (238'OOQ.- / Jahr) ++
Gemeindeverwaltung und Werkdienst (25'000.- / Jahr)

Pflegefinanzierung (30'000.- / Jahr)

Mehrwertabgabe (0.-) o

Grundstückgewinnsteuer +
Handänderungssteuer +
Schulbetrieb (150'000.- pro Jahr während 15 Jahren)

AusgelösteInvestitionen (30 bis 40 Mio.) +
Gesellschaft

Bevölkerungswachstum +
Wohnungsangebot +
Dorfleben / Vereine +
Leerwohnungen o



NW
Bilanz Einnahmen und Ausgaben

Gesamtfazit

Die Mehrheit der Betrachtungsfelderfliesst positiv in die Interessensabwägungein.

Im Bereich Finanzen fliessen besonders die Steuereinnahmen sowie auch die Grundstücks-

gewinnsteuer, die hlandänderungssteuer und die ausgelösten Investitionen positiv ein. Die

erhöhtenKosten der Gemeindeverwaltung und Werkdienst, der Pflege sowie fürden Schul-

betrieb hingegen fliessen negativ ein. Die Kosten fürden Betrieb der Schule fliessen stark

negativ ein, halten jedoch nicht stetig an und sind stark von der Anzahl neu zuziehenden

Familien abhängig.Es gilt die Wohnungsbelegung in Generationen zu denken (Familie: Kos-

ten fürSchulbetrieb fallen an; nach Auszug der Kinder: Kosten fallen weg).

Uber die nächsten30 Jahre hat die Einzonung einen geschätztenpositiven finanziellen

Effekt von +70'000.- pro Jahr zur Folge (Eingerechnet: Steuereinnahmen, Gemeinde /

Werkdienst, Pflege, Schulbetrieb). Eine mögliche Handänderungssteuersowie die Grund-

stückgewinnsteuerbei Verkauf sind nicht eingerechnet, würdesich jedoch zusätzlichpositiv
auswirken.

Die Auswirkungen der Einzonung auf die Bereiche Infrastruktur, Umwelt / Sicherheit und

Gesellschaft lassen sich aus heutiger Sicht nicht in einem finanziellen Wert erfassen, sind

jedoch fürdie Entwicklung der Gemeinde ebenfalls von essenzieller Bedeutung.

Im Bereich Infrastrukturfliesst die Kanalisation durch die zusätzlichenGebühreneinnahmen

sowie die Feuerwehr positiv in die Bewertung ein. Ein möglicherAusbau der Primarschul-

anlage ist nicht auszuschliessen, weshalb dieser Punkt negativ in die Bewertung einfliesst.

Im Bereich Umwelt / Sicherheit fliesst die Zunahme an MIV-Fahrten und die daraus folgende

erhöhteLärmbelastungnegativ ein. Der öffentlicheVerkehr wird hingegen positiv beweri:et,

da die Uberbauung zu einer erhöhten Auslastung führen kann. Es besteht das Potential,

dass sich der Modal-Split zu Gunsten des 0V erhöht, was wiederum eine Verminderung

der Lärmbelastungzur Folge hat.

Im Bereich Gesellschaft hat die Einzonung ausschliesslich positive Effekte: Mit der Einzo-

nung wird der Rückgangder Einwohnerzahl gestoppt, das Wohnungsangebot wird erhöht,
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Jahr Steuerein-

nahmen

Gemeinde /

Werkdienst

Pflege Schul-

betrieb

Bilanz

2025-2040

(15 Jahre)

+2.448 Mio. -0.375 Mio. -0.45 Mio. -2.25 Mio. -0.627 Mio.

2041-2055

(15 Jahre)

+3.570 Mio. -0.375 Mio. -0.45 Mio. +2.745 Mio.

2025-2055 pro Jahr ca.

+70'000.-



das Dori- und Vereinsleben wird bereichert.

Gesamthaft kann festgehalten werden, dass die Einzonung wahrscheinlich einen Mehrwert

fürdie Gemeinde darstellt. Mit entsprechenden Massnahmen, wie bspw. expliziter Förde-

rung des 0V, kann die Entwicklung zusätzlichpositiv unterstütztwerden.
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